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HERBERT HEFTNER 

Marius und der Eid auf das Ackergesetz des Satuminus 

Zu Appian, BeUa civilia I 29-31 und Plutarch, Marius 29 

Das Jahr 100 v. Chr. markiert einen der dramatischsten Abschnitte der an Krisen und 
Turbulenzen an sich schon nicht armen Geschichte des spätrepublikanischen Roms. Es 
erlebte den Höhepunkt und den Untergang der Macht tellung de bedeutendsten 
' poplilaren ' Politiker der auf die Gracchen folgenden Generation , des Volk tribunen L. 
Aplileills Salllrninlls, und es brachte zugleich auch einen entscheidenden Wendepunkt 
für die Laufbahn de großen Feldherro-Politiker C. Marills . Dabei ist der Gang der 
Ereignisse in ntscheidendem Maße durch die Entwicklung der Beziehungen zwischen 
diesen beiden Politikern geprägt worden: Waren Mariu und atuminus ursprünglich 
durch eine Allianz verbunden gewesen, die noch bei den Beamtenwahlen filr das Jahr 
100 zum beiderseitigen Vorteil zum Tragen kam. so vers hlechlel1e ich ibr VerhälLni 
im weiteren Verlauf des Jahres bis zu dem Punkt wo sich Marius schließlich unter 
dem Druck der Nobilität - zögernd, aber doch - bereit fand, gegen seinen früheren 
Verbündeten die Waffen zu ergreifen und damit zugleich auch die Basis seiner eigenen 
Position zu untergraben) . 

Mit der Aus chaltung der Salurninu gruppe waren die Auseinandersetzungen zwi
:chen 'popu larer' Volkstribunenma ht und ' optimati cher' Nobilitätsmehrheit, die Ma
rius allenfalls die Chance auf die Erlangung einer über den lreicenden Gruppen stehen
den chiedsrichterposition geboten hälten, vorerst im Sinne der letztgenannten Rich
tung entschieden. Von der siegreichen Nobilität mehr denn je zuvor mit Mißtrauen 
betrachtet und 3ufgrund einer lIneindeutigen Haltung weithin di kreditiert, hat Marius 
dann bi zum Bundesgeno enkrieg keine militärische oder politi 'ehe Führung posi
tion mehr erringen können. Die pärlichen informationen un, crer Quellen erlauben uns 
kein n detaillierten Einbli k in die Entwicklung, die das Verhältnis zwi ehen d n 
ungleichen Verbündeten Marius und Satuminus im Laufe des Jahres 100 genommen 

1 Für die Ereignisgeschichte des Jahres 100 sei verwiesen auf K. Christ, Krise und 
Untergang der Römischen Republik, Darmstadt 42000, 164-l70, A. Lintott in: CAH 2IX 
97-102, F. Hinard in: ders. (Hrsg .), Histoire Romaine J: Des origines a Auguste, Paris 
2000,600-604 und H. Heftner, Von den Gracchen bis Sulla, Regensburg 2006, 109-114; 
für die Aktivitäten der Hauptprotagonisten Marius und Saturninus auf die neueren Mono
graphien von R. 1. Evnns. Gaius Marius. A polilical biography. Pretoria 1994 , 90- 93; 
119- 127 und F. Cavaggioni, L. IIpuleia Saturnil/o. TribunliS plebis seditiasus, Venedig 
1998,87-171. Für die Positionen der älteren Forschung s. F. A. Robinson, Marius, Satur
ninus und Glaucia. Beiträge zur Geschichte der Jahre 106-100 v. ehr., Bonn 1912, 57-l31 
und A. Passerini, Studi su Gaia Maria, Milano 1971,9-194 (= Ndr. von: Gaia Maria came 
uoma palitica, Athenaeum 12 [1934] 10--44; 109-143; 257-297; 348-380). 
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hat. Eine entscheidende Etappe jedoch wird in der gesamten Überlieferung herausge
strichen: der Streit um den von Saturninus allen Senatoren abgeforderten Eid auf die 
Gültigkeit seines Ackergesetzes. 

Die Episode ist nur bei zwei Autoren, Appian und Plutarch, in einiger Ausführlich
keit berichtet, wobei sich in den Details bemerkenswerte Divergenzen zwischen den 
beiden hochkaiserzeitlichen Autoren feststellen lassen. Nicht nur diese Unterschiede, 
sondern mehr noch die Tatsache, daß beide Berichte die Rolle des Marius in einer 
rational nur schwer nachvollziehbaren Weise darstellen, gibt zu Zweifeln an der Zuver
lässigkeit beider Autoren Anlaß und läßt eine kritische Neuüberprüfung der Evidenz 
geboten erscheinen. Eine solche soll im folgenden versucht werden. 

Den Anlaß für den im Mittelpunkt unserer Untersuchung stehenden politischen Kon
flikt bot eine von Saturninus vor das Volk gebrachte lex agraria, die unter anderem die 
Gründung von Kolonien und die Verteilung gewisser südgallischer Ländereien vorsah, 
die im Laufe der Kimbernkriege in die Verfügungsgewalt des römischen Volkes ge
langt waren. Die Rekonstruktion der in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen ist 
im einzelnen problematisch2 , in unserem Zusammenhang allerdings von geringerer 
Relevanz; es mag hier die Feststellung genügen, daß die im Gesetz vorgesehenen 
Ackerverteilungsmaßnahmen auch und vor allem den Veteranen des Mariusheeres 
zugute kommen sollten3. 

In der im Rom der nachgracchischen Epoche gegebenen politischen Konstellation 
war eine auf Ackerverteilung abzielende Gesetzesinitiative gewissermaßen von vorn
herein dazu prädestiniert, zum Gegenstand scharfer politischer Kontroversen zu werden. 
Im Falle von Saturninus' Gesetzesentwurf kam zu dem am Prinzip der staatlichen 
Ackerverteilung als solchem haftenden Konfliktpotential noch ein politischer Zünd
stoff spezieller Art hinzu: Der Antrag enthielt eine Klausel, der zufolge im Falle seiner 
Bestätigung durch die Comitien alle Senatoren binnen einer bestimmten Frist (Appian 
spricht von fünf Tagen) einen Gehorsamseid auf das Gesetz ablegen oder im 
Weigerungsfalle durch den Verlust des Senatssitzes und eine hohe Geldbuße bestraft 
werden sollten4 . 

2 S. dazu Cavaggioni (0. Anm. 1), 101-112 mit wcitcrer Litenllur. 
3 Die Parlcinahme von M<lrius' Veteranen zugun ' len von Satllrninus' Gesetz und seiner 

Dlirchsetzlillg betolll J\ppian Cß 1 29 , 132 ... b 'Are u).,TllO<; iWep<xv <Xu't u -ril SOl\l
~lCl.Ul~ repou'deEt I\<Xl re&plbtc~l1tE 'tou<; E~<xyyE)"AOV'(l<; 'tOL<; oual v ava 'tou<; &ypou<; 
o i C; S ~ 1\ Cl 1 ~ CXl. .. I a't ' E e & P P 0 \l v U'It E (1'[ P Cl 't E U ~l e v 0 LI; M 0; P i cp ); in 
dic gleiche Richtung deutcn einige icerostellcll. in dcnen ausdrUcklieh lavoll die Rede i. t. 
daß Metellus Numidieus in seinem Kampf gegen Satuminus' Ackergesetz (s. u., S. 28ff.) die 
Soldaten des Marius gegen sich gehabt habe: eie. Sest. 37 Etat autem res ei [sc . Metello 
NumidicoJ cum exercitu C. Mari invicto ... ; Pis. 20Alia enim causaprae
stantissimi viri, Q. Metelli, fuit, ... qui C. illi Mario, fortissimo viro et consuli et sextum 
consuli e f ei u s i n v i c t i sie g ion i bus, ne armis confligeret, cedendum esse 
duxit. Zur Veteranenversorgung als Zielriehtung von Satuminus' Gesetzesantrag: E. Badian, 
Foreigll Clieflte(ae, Oxford 1958.204f. und avaggioni (0. Anm. I) I04f. 

' I App . BC 129, 13 1 10 ... 'A1to-uAllLO<;1 ... 1tPO<J€KEI'l"O Se, 'Ei KUPC:)()"E1E 'tov v6~ov 6 
Sil~o<;, 1:~V ßOUI..I\V lteve' iWkpClIC; ' ltO~6aa'l ltela~n<JE()"eCll 't<!> v6~Cfl, 11 'tov OUK 

0f16<J(lv'ta ~ITjn: ßOUI..Ell&IV KO".1 OtpAelV 10 ÖT\I.IC!> 'tO:AClVTo; eLKOalv •... 
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Eine solche Bestimmung war nicht ganz ohne Präzendenzfälle: Gesetzesklauseln, 
denen zufolge alle Magistrate verpflichtet sein o llten, uem jeweils in Frage 
stehenden Gesetz Gehorsam zu schwören, sind un für die nachgrac hische Epoche 
mehrfach bezeugl5 lind in zumindest einem (der fex uztillCI (alm/ae Bomilloe)6, 
vielleicht auch noch in einem zweitem Fall (dem sogenannten Jragmentum Taren
tinum) 7 findet sich diese Eidesverpflichtung bereits auf alle Senatoren ausgedehnt8. 

Dieser Präzedenzfall kann jedoch nicht als Beleg dafür genommen werden, daß eine 
solche Eidesverpflichtung des ge sam t e n Sen at s im Jahre 100 bereits eine 
gängige lind allgemein akzeptierte Praxis dargestellt hätte. 0 m t ht einerseits das 
Faktum entgegen, daß in einem in chrifUich überlieferten zeitnahen Ge ctz, dem so
genannten delplüsch-knidisch n Piratengesetz<) . eine derartige Eitle I i. tuog nur r"Ür 
bestimmte Magistrale vorgesehen ist IU, vor a.llem aber auch das ausdri.ickliche Zeugnis 
der beiden für unsere Episode wichtigsten Quellenautoren Appian und Plutarch, denen 

5 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht 13, Leipzig 1887,620-622 sowie W. Kunkel, 
R . Wittmann, Staatsordnung und Staafspraxis der römischen Republik 11: Die Magistratur, 
München 1995 (HdA X 3.2.2) 94f. mit Belegen. 

6 CIL 12 Nr. 582 == FIRA 12 Nr. 6; zu der sich an dieses Gesetz knüpfenden Datierungs
problematik sei nur lIuf dje eingehende Behnndlung bei P. A. Brunl . Tlle Fall 0/ ,IIe Romall 
R(' p/lb!ic, Oxford 1988. 139- 14 verwiesen. 

7 R. Bm,toccini , FralllllleTIIO di It:gge RomulIC/ ri/ll lell/110 a Tal'lIl11o , Epigraphicn IX 
(1947) 5- 1 . Die relevante Passag (Z. 20r. 1= I>. 111'.1) iSI nur zum Teil crhallen, doch HißI 
die erkcnnbare Nähe eies WorUaulcs zu der in der vorigen Anmerkung zitierten Pas age der 
lex Latina tabulae Bantinae es zumindest als möglich erscheinen , daß auch in diesem Fall 
die Eidesverpflichtung niehl nur die Magistrate, sondern alle Senatoren erfaß I hab n 
könnte, vgl. H . Pohl, Die römische Politik und die PiNllerie im östliclllm Milfi!lmeel'/'(ll/m 
vom . bis ZlIm I. JIr. V. 111'. ßerlin u. a. 1993,227. 

1I IL 12 NI'. 582 (= J7lRA 12 6, p. 83f.) Z. 14f. [Co(I1) .~(ul), pr(aelor , airl(i1is).II'(lb/ITl//s) 
pl(ehei), q(lIacswr) , /II1,il' cap(itali,\'). IIIvil' a(greis) d«(lIId ' is) a(dsigllalldeis) '111 lei /lU/IC eST, 
is ill dieblls V PI'o,t'l/meis, qllib/ls qllei(llre eOl'IlJII seiet h Gllce) I(esem) [io/lsisse, iOllrallfO IItei 
ill/ra scripllllli e.l'f ... Z. 23- 26: [Quei sellalor (ISI er;lv« illve se/will SellfCf/tilclln deixerif 
po.w IWI/ce legem roga({/III, eis ill di bus X pl'OxlIJllei.\·, quibus quisfjll[e eOJ'/1lI1 seieT l/zallce 
I gem pOPOlll1ll pfel>eml'e ;ousisse i I ol/ra1Il0 apud quoesTore", (/{I uerarillll/ pafall/ fuci per 
l ovem deosqllc Pellt/fis [.I'ese quoe ex h(lU:e) I(ege) I opo/'febif !acl/l/'/l1/I esse neque se]se 
adVOl'.\·1I111 11(111 '(J {egell/ jacfllr/IJII esse .... Der Unterschied in der Fristsclzlll1g filr die Eide -
leistu ng der Magistrate (Wnf Tage) und fllr die Senatoren (zehn Tage) ISI einer der Gründe, 
au denen sich die an sich verlockende ulld in der iilteren Forschung öfters vertretene (vgl.. 
z.B. Robinson 10, Anm. LI 80- 82) Gleichsclzllllg der lateinischen lex tobl/fac Balllillae mit 
dem im Mittelpunkt unserer Unt r u hung stehenden Ackcrge elZ des atuminu verbietet 
( . A. Lintoll. TI/(: qllllestiont!s de sicariis el vellcficiis ami Ihe Lafi" lex ßomillCl, H rm~ 
106 [1978] 129f.), 

9 Es handelt sich um das in Inschriften aus Delphi und Knidos überlieferte sogenannte 
' Pirntcngesclz' (Delphi: FdD UJ 4,37; Knidos: SEG XXVI 1227), das aurgrund einer 
Nennung der Kon uln Marills lind Val rills (PdD m 4,37 col. B, Z. 20: L.P(y''tlr1Yo~ ü1ta'to~ 
11 O:vSU1tCx'tO<;. ö<; (Xv 1tOpEt>11"tlll EH<; 'AO'iav E1to.PXElav rCtirol MapiCl>1 Kal AeuKlro\ 

\)(Y.A.Ep(rol [{J1tu:l:Ot<;1l in das unmiuelbare Umfeld des Jahre 100 v. hr. zu datieren ist 
(dazu Pohl [0. Anm. 7] 219-224; vgl. u. Anm . 36). 

\0 FdD III 4, 37, col. C, Z. 10-15; FIRA I 9, p. 128; vgl. Pohl (0. Anm. 7) 228. 
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zufolge gerade diese Klausel des saturninischen Ackergesetzes den heftigsten Wider
stand der Senatoren hervorrief (s. u.)II. 

In der Tat läßt sich kaum bezweifeln, daß eine solche Verpflichtung aller Senats
mitglieder ihrem ganzen Charakter nach ein entschiedenes Mißtrauen des jeweiligen 
Gesetzes-Initiators gegenüber dem Senat voraussetzt. In den Kreisen der Betroffenen 
konnte sie kaum anders verstanden werden denn als Versuch, den Senat in seiner freien 
Meinungsbildung zu beschränken und ihn dem Willen einer von feindselig gesinnten 
Tribunen gelenkten Volksversammlung zu unterwerfen12 . 

Der Brisanz der Streitpunkte entsprechend entspann sich um den Ackergesetz
Antrag des Saturninus ein heftiger Konflikt zwischen den Anhängern und Gegnern des 
Volkstribunen . Die Nobilität stellte sich entschieden gegen das Gesetz, Saturninus 
appellierte an die besitzlosen Schichten der Landbevölkerung, zur Abstimmung nach 
Rom zu kommen und seinen Antrag zu unterstützen. Der Aufruf muß auf breite Re
sonanz gestoßen sein; nach dem Bericht Appians waren es vor allem die Landleute, die 
den Gesetzesantrag unterstützten und zum Abstimmungstag in die Stadt strömten, 
während sich in den Reihen der städtischen Plebs Widerstand gegen das geplante Pro
jekt geregt haben solll3 - letzteres eine Behauptung, die in weiten Teilen der For
schung akzeptiert l4, neuerdings aber auch stark in Zweifel gezogen worden istl5 . 

Aber wie immer es sich mit der sozialen Zusammensetzung der Gesetzesbefürwor
ter und -gegner verhalten haben mag, am Tage der Abstimmung jedenfalls erwies sich 
die Anhängerschaft des Saturninus als so stark, daß die Gegenseite es für ratsam hielt, 
die Versammlung vorzeitig platzen zu lassen. Appian zufolge "wurden diejenigen 
Volkstribunen, die gegen das Gesetz opponierten, von seiten des Apuleius [Satur
ninus] angegriffen und mußten von der Rednerbühne weichen, worauf die Masse der 

11 Vgl. Cavaggioni (0. Anm. 1) 126f., die zusammenfassend feststellt "L'insistenza 
delle fonti tuttavia suggerisee I' impressione ehe si trattasse di una misura introdotta in 
tempi recenti e controversa, ancora oggetto di contestazione da parte di taluni grupp i 
politici" (ebd. 127). 

12 Zur Bedeutung der geforderten Eidesleistung aus der Sicht der betroffenen Senats
kreise vgl. Evans (0. Anm. 1) 122f. und Cavaggioni (0. Anm. 1) 127. 

13 App. BC I 29, 132. Appian stellt auch im folgenden die Auseinandersetzung um das 
Ackergesetz des Saturninus konsequent als Streit zwischen der mit der Bürgerschaft als 
solcher gleichgesetzten (vgl. 29, 132 6 Ölll-lm;, dazu E. Gabba, Appiani Bellorum civilium 
fiber primus, Florenz 21967, 133) städtischen Bevölkerung (29, 133f. nOAtHKo<; 0XAO<;; 
oi nOAtHKoi) einerseits und den "Leuten vom Land" (30, 134 oi äYPOtKot) bzw. den 
"Italioten" (29, 132 oi 'haAtOnat, worunter wir wohl die socii ItaZici zu verstehen haben, 
s. Gabba ebd.) andererseits dar. 

14 S. etwa T. F. Carney, A Biography oi C. Marius, Assen 1961,42 Anm. 200; A. 
Lintott, Violence in Repubfican Rome, Oxford 1968, 86 und 178f. und 1. L. Beness, The 
Urban UI/popularity oi L. Apuleius Sal/lminus, Antichthon 25 (1991) 46r. 

15 Für Zweifel an der von Appian behaupteten Ablehnung des Ackergesetzes durch den 
81lJ.l0<; (= plebs urbana) s. H . Schneider, Die politische Rolle der plebs urbana während der 
Tribunate des L. Apuleius Saturninus, AncSoc 13/14 (1982/1983) 202f. und Cavaggioni (0. 
Anm. 1) 134f.; gegen Appians Vorstellung von der generellen Gegnerschaft der plebs 
urbana gegen Saturninus s. auch E. Badian, The Death oi Saturninus, Chiron 14 (1984) 
108f. (anders noch ders. [0. Anm. 3] 204 Anm. 4 und 206). 
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[städtischen] Bürger16 den Ruf ertönen ließ, es habe während der Versammlung ge
donnert, daher sei es nicht zulässig, daß das römische Volk [an diesem Tag] noch einen 
Beschluß fasse. Als die Anhänger des Apuleius daraufhin zur Gewalt griffen, rafften die 
Bürger ihre Obergewänder um die Mitte zusammen, griffen nach allem, was an Holz
prügeln gerade zur Hand war, und trieben die Landbewohner davon. Die aber wurden 
von Apuleius wieder zusammengerufen, stürzten sich, mit Holzprügeln bewaffnet, auf 
die Städter und setzten den Beschluß des Gesetzes mit Gewalt durch 17". 

Diese appianische Schilderung vom gewaltsamen Zustandekommen des Gesetzes
beschlusses findet ihre Parallele beim Auctor de viris illustribus, der uns von jener 
turbulenten Versammlung eine Szene überliefert: [Saturninus] ... aqua et igni interdi
xit ei, qui in leges suas non iurasset. Huic legi multi nobiles obrogantes, cum 
tonuisset, clamarunt. lam, inquit, nisi quiescetis, grandinabit18 . Auch die Livius
Periocha spricht von einer Durchsetzung des satuminischen Ackergesetzes per vim19 , 

und dasselbe wird auch von Cicero vorausgesetzt, wenn er das satuminische Acker
gesetz als lex per vim lata charakterisiert20 . 

Natürlich zögerten Satuminus und seine Anhänger trotz dieser regelwidrigen Um
stände nicht, das Gesetz für rechtsgültig beschlossen zu erklären. Damit sahen sich 
nun die Senatoren vor die Wahl gestellt, binnen fünf Tagen den geforderten Eid zu 
leisten oder durch Verweigerung ein möglicherweise mit persönlichem Risiko verbun
denes Zeichen gegen die Rechtsgültigkeit des Ackergesetzes und die Rechtsverbind
lichkeit der geforderten Eidesleistung zu setzen. 

Als Konsul und als führende Persönlichkeit im Staate war vor allen anderen Marius 
gefordert, Stellung zu beziehen, was unter den gegebenen Umständen hieß, sich ent
weder eindeutig auf die Seite der konservativen Nobilität oder auf die Seite der von 
Satuminus geführten 'popularen' Bewegung zu schlagen. Marius schien in seiner 
ersten Stellungnahme vor dem Senat zuerst eindeutig der ersten dieser beiden Mög
lichkeiten zuzuneigen, in einer zweiten, fünf Tage später anberaumten Sitzung jedoch 

16 Unter dem ltOAt'tlKO~ ÖXAO~ sind hier "die Bürger aus der Stadt" zu verstehen, vgl. o. 
Anm. 13. 

17 App. BC I 30, 133f .... öcrOt I1EV hWAUOV 'tmv 01WupXroV 'tou~ V6110U~, 
ußptI';611EVOt ltPO~ 'tou 'AltOUATjiou Ka'tEltTtorov UltO 'tOu ßTtl1a'to~, 6 OE ltOAt'tlKO~ 
ÖXAO~ Eß6a ro~ YEVOI1EVTj~ EV EKKATjcri~ ßpov'tf]~, Ö9EV OU 9El1t~ Ecr'tt 'Prol1aiot~ ou
oEv E'tl KUpOUV. ßtaSOI1Evrov OE Kat &~ 'tOOV ltEpt 'tOV 'AltOUATttoV 01 ltOAt'tlKOt 'tu 'tE 
i~l.(l'tta Otasrocr<i~leVO t Kat 'tu 1tpoat'UXov'ta ~uAa äp1t(lcr<xv't~ 'tou<; UYPO(KOU<; Ot
E0"'t11crav. 01 0' aMt<; UltO 'tOU 'Anou).;lllOU cruYKaAoullEvOl I1E'tO: ~UArov Kat O'(OE 'to'i~ 
ucr'tlK01~ EltTlEcraV KCXt !3lCla<iI1EVot 'tov VOIlOV EKUprocrav. 

18 Vir. Ill. 73, 6- 8 . Die Epi ode ist meines Erachtens schon aufgrund der parallelen 
Appian-Stelle trotz der unklaren Ausdrucksweise des Autors auf den Streit um das Acker
gesetz und nieht, wie Lintott (0. Anm. 14) 136 annimmt, auf das spätere Plebiszit über die 
Exilierung des Metellus zu beziehen. Zum angeblichen 'Donner'-Vorzeiehen s. L. A. Burck
hardt, Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik, Stuttgart 
1988, 192f. (vgl. ebd. 178-190 zum Vorzeiehenwesen als politische Waffe allgemein). 

19 Liv. per. 69 [Saturninus] cum legem agrariam per v im tu li s set ... 
20 Cic. Sest. 37 [Metellus Numidieus] ... in legem per v im la ta m iurare noluerat. 
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schwenkte er in spektakulärer Weise um und erklärte sich für die Ablegung des gefor
derten Eides, die er dann auch selbst als erster vollzog. 

Die Frage nach dem Motiv und allfälligen politischen Hintergründen dieses drama
tischen Positions wechsels wird im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen. 
Zunächst jedoch haben wir die Berichte des Appian und Plutarch, denen wir unsere 
Kenntnis dieser Episode verdanken, in ihrem Wortlaut ins Auge zu fassen: 

Appian, Be I 30, 135 - 31, 138 

[135] KUPffiSEV"tO~ [sc. "tOu vOllou] 0' 
au"tiKa MaplO~ ola üna"to~"tll ßOUAll 
npou"tiSn <JKonElv nEpt "tou ÖpKOU· 
Kat "tov ME"tEAAOV dow~ <J"tEPPOV "tE 
"t1l YVWIlD Kat ßEßalOV Eq> ' Ö n 
q>POVll<JEtEV 11 dnElv q>Sa<JE1EV, hiSn 
npro"to~ E~ IlE<JOV "t~V YVWIl~V "t~V 
eau"tou IlE"t' eVEopa~ Kat EAEYEV, 
w~ oüno"tE "tOV ÖPKOV EKWV "tOVOE 
au"to~ 01l0<JEl. <Juvanoq>l1vaIlEvOU OE 
"tau"ta Kat "tOu ME"tEAAOU Kat "trov 
ÜAAffiV aU"tou~ ena t v E<JaV"tffiV, 0 
Mapto~ OtEAU<JE "t~V ßouMv. 

[136] d"ta "tfl~ nElln"tll~ i]IlEpa~, 11 "tep 
ÖPK<p "tEAEU"taia Ka"ta. "tov vOlloV ~v, 
allq>t OEKa"t~v ropav au"tOu~ Ka"ta. 
<Jnouo~v <Juvayaywv Eq>l1 "tov oflllov 
E<JnouOaKo"ta nEpt "tov vOIlOV OEOt
EVat, Illlxav~v 0' opav Kat <Joq>t<Jlla 
"tOtoVOE· 01l6<JElV yap, TI v61lO~ E<J"ti, 
"tepOE nn<JSll<JE<JSat "tep v61l<P, Kat 
VUV IlEV OÜ"tffi Ota<JKEOaV "tou~ ano 
"trov ayprov EVll0PEUIlEVOU~, Ü<J"tEPOV 
0' ou OU<JXEPro~ EmoEi~nv, ön OUK 
E<Jn vOIlO~ 0 npo~ ßiav "tE Kat 
ßpoV"tfl~ ffivolla<JIlEvll~ KEKUPffiIlEVO~ 
napa. "ta. na"tpta. 

[137] Tau"ta 0' dnwv Kat "tEAO~ 
ouoev avaIlEiva~, nav"tffiv EH 
(JtffinwV"tffiv -im' ElmAll~Effi~ Enl "t1l 
EVEOP<t Kat "tep Xp6v<p OEOanaVll-

[135] "Als dies [sc. der Gesetzesantrag 
des Saturninus] beschlossen worden war, 
rief Marius in seiner Eigenschaft als 
Konsul sogleich den Senat zusammen 
um wegen des Eides zu beraten. Und als 
er sah, daß Metellus in seiner Ansicht 
fest und der einmal gefaßten und ge
äußerten Auffassung treu war, legte er 
ihm in seiner eigenen Stellungnahme 
einen Hinterhalt, indem er sagte, er selbst 
werde diesen Eid aus freiem Willen nie
mals ablegen. Metellus äußerte sich im 
gleichen Sinne und die anderen spendeten 
ihrer Haltung Beifall, worauf Marius die 
Sitzung auflöste. 
[136] Am fünften Tag aber, der gemäß 
dem Gesetz der letzte der zur Eides
leistung eingeräumten Frist war, rief er 
sie um die zehnte Stunde in aller Eile 
zusammen und erklärte, er fürchte sich 
vor dem Volk, das sich mit solcher 
Leidenschaft für das Gesetz ereifere, er 
sehe aber folgenden Lösungsweg: Man 
solle schwören, dem Gesetz insoweit zu 
gehorchen, soweit es [gültiges] Gesetz 
sei, um auf diese Weise vorderhand die 
vom Land herbeigeströmten Massen zu 
zerstreuen; späterhin könne man ohne 
Schwierigkeiten erklären, daß ein gegen 
die altüberkommne Sitte trotz eines Don
nerzeichens und unter Gewaltanwendung 
beschlossenes Gesetz gar kein Gesetz sei. 
[137] Nachdem er dies gesagt hatte, war
tete er das Weitere gar nicht ab, sondern 
während alle noch schwiegen , ganz 
perplex über diesen Trick und den Ablauf 
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/lEVCP, ouö' ev8u/l1l811vai 'tt reapa
crxrov au'to1:s E~avicr'ta'to ES 'tov 'tou 
Kpovou VEroV, o{) 'to1:s 'ta/liats EXPllv 
O/lVUVat, Kat W/lVUE cruv 'tols <piAOts 
repro'tos· 

[138] W/lVUOV öe Kat 01. AOtTCoi, 'to 
Eau'tou ÖEÖtroS EKacr'tos' ME'tEAAOs 
Ö' OUK W/locrE /lOVOs, a')...).; Ere1. 'tll<; 
Eamou repOatpEcrEW<; ÖtE/lEtVEV a<po
ßws· 

der Frist, begab er sich, um ihnen keine 
Zeit zum Nachdenken zu lassen, zum 
Aerarium Saturni, wo die Quaestoren den 
Eid abnehmen sollten, und legte zusam
men mit seinen Freunden als erster den 
Eid ab. 
[138] Und auch die übrigen leisteten den 
Eid, da jeder für sich selber in Furcht 
war. Nur Metellus legte den Eid nicht ab, 
sondern verharrte furchtlos bei dem 
einmal gefaßten Entschluß .... " 

Plut. Marius 29, 3-821 

[3] 'tou'to 'tou VO/lOU 'to /lEPO<; repocr
reotOu/lEVOs EV 't11 ßouA11 ÖtroKE1V 0 
Maptü<; OUK e<Pll öE~Ecr8at 'tov ÖPKOV, 
ouö' CY.AAov otEcr8a t crw<ppovouv'ta' 
Kat yap Ei /l1] /lOX81lPos ~v 0 VO/lOs, 
üßptV dvat 'ta 'towu'ta 't1]v ßOUA1]v 
ötö6vat ßtaSO/lEVllV, aAAa /l1] ren801 
/lllÖ' EKoucrav. 

[4] 'tau'ta Ö' OUX oü'tWs <ppovrov 
EAEY€V, aAA' area'tllV 'tqJ ME'tEUcp 
reEpt'tt8ds CY.<PUK'tOV. 

[5] au'tos /lev yap d s apE'tlls Kat 
önvo'tll't0s /lEpiöa 'to \jIEucracr8at 
n8E/l€VOs, A.6yov OUÖEva 'trov repos 
't1]V crUYKAll'tOV b/lOAoYll/lEVWV 
E~nv E/l€AAE, 'tOV öe ME'tEAAov 
döros ßEßatoV CY.vöpa Kat 't1]V 
"aAlj8EtaV apX1]v /lEYaAlls apE'tll<;" 
Ka'ta I1ivöapov 'hYOU/lEVOV, EßouAE'tO 
't11 repos 't1]v crUYKAll'tOV apvljcrn 
repoAll<P8Ev'ta Kat /l1] ÖE~a/lEVOV 'tOV 
ÖPKOV Eis avljKEcr'tOV E/lßaAEtV repos 
'tOV Öll/lOV Ex8pav. 

,,[3] Marius nun gab im Senat vor, sich 
gegen diesen Teil des Gesetzes [sc. die 
Eidesverpflichtung] zu verwahren und 
erklärte, er werde den Eid nicht ablegen 
und, wie er meine, werde auch kein ande
rer, der seine Sinne beisammen habe, das 
tun. Denn wenn das Gesetz auch nicht 
schlecht sein möge, so sei es doch Fre
vel, den Senat unter Zwang zu derartigem 
veranlassen zu wollen, an statt ihn durch 
gütliche Überzeugungsarbeit freiwillig 
dazu zu bringen. [4] Dies sagte er aber 
nicht, weil er wirklich so dachte, sondern 
um dem Metellus eine unentrinnbare 
Falle zu stellen. [5] Da er selbst das 
Täuschen für eine Tugend und Begabung 
hielt, hatte er nicht die Absicht, irgend
etwas von dem, was er dem Senat ge
genüber erklärt hatte, zu halten, da er aber 
wußte, daß Metellus ein charakterfester 
Mann war, der, um mit Pindar zu spre
chen, 'die Wahrheit für den Ursprung der 
höchsten Tugend hielt', wollte er, daß 
jener sich durch eine ablehnende Stel
lungnahme vor dem Senat im voraus 
festlege, und sich dann, wenn er den Eid 
tatsächlich nicht ablege, der ungezügelten 
Volkswut aussetze. 

21 Zu der unmittelbar vorangehenden Passage vgl. u. S. 34 mit Anm. 32. 
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[6] ö KUt ()"'\)VEßl1. 'tou yap ME'tEA.A.Oll 
<PTJcruv'to~ 111) ° Ilocr ElV , 'tO'tE IlEV f] 
ßOllA.1) OtEA.U8T\" IlE'ta 0' f]IlEPU~ 
OA.iyu~ 'tou Lu'topvivoll npo~ 'to ßllllU 
'tou~ crllYKA.l1nKoU~ aVUKUA.OllIlEVOll 
KUt 'tOV ÖPKOV 0IlVUElV avuYKa-
1;ov'to~, 0 MuptO~ nupEA.8ffiv, YEVO
IlEVl1~ crtronll~ KUt nuv'trov Ei~ 
fKEtVOV aVl1 P'tl1 JlEVroV , IlUKpa xui
pElV <ppucru~ 'tOt~ fV 't1l ßOllA.ll 
vEavtE1l8Elmv ano <proVll~, OUX OÜ'tro 
nA.u'tuv E<Pl1 <popE'iv 'tOV 'tPUXl1A.ov, ro~ 
npounO<puiVEcr8Ut Ku8unu~ Ei~ 
npaYJlU 'tl1A.tKOU'tOV, aA.A.' OJlEtcr8at 
KUt 'tep VOJlq> nEl8uPXTJcrElV, ElnEp 
Ecrn VOJlO~· KUt yap 'tOU'tO npocrE~KE 
'to cro<pOV mcrnEp nUpUKUA.llJlJlU 't1l~ 

uicrxuVl1~. 
[7] 0 JlEV o-ov 01lJlO~ f]cr8d~ OJlocruv'to~ 
aVEKpo'tl1crE KUt Ku'tE1l<PTJJll1crE, 'tou~ 
0' apicr'toll~ KU'tTJ<PElU OElv1) KUt 
Jltcro~ EcrXE 'tou Mupioll 't1l~ JlEta
ßoA.ll~· 
[8] roJlVllcruv o-ov änuv'tE~ f<pE~ll~ 
OEOtO'tE~ 'tov 01lJlOV axpt ME'tEA.A.Oll. 

[6] Und so kam es auch. Metellus 
erklärte, er werde den Eid nicht leisten, 
und der Senat ging auseinander. Als aber 
einige Tage später Saturninus die 
Senatoren vor das Tribunal rief und sie 
zwingen wollte, den Eid zu leisten, trat 
Marius vor, und während alle schwiegen 
und bereit waren, seinem Beispiel zu 
folgen, erklärte er, er habe sich im Senat 
in jugendlich unverständiger Weise zu 
großen Worten hinreißen lassen, aber 
sein Nacken sei nicht breit genug, als daß 
er in einer derart wichtigen Sache ein für 
allemal dieselbe festgelegte Meinung 
tragen könne; er werde daher schwören, 
dem Gesetz zu gehorchen, wenn es denn 
Gesetz sei. Diesen Kunstkniff schützte er 
vor, um seine Schande zu verhüllen. [7] 
Das Volk nun freute sich lautstark, als es 
ihn den Eid leisten sah, die Optimaten 
aber waren von tiefer Scham erfüllt und 
faßten einen Haß gegen Marius wegen 
seines Meinungswandels. [8] In der Folge 
aber leisteten alle aus Furcht vor dem 
Volk den Eid mit Ausnahme des 
Metellus". 

Appian und Plutarch bieten eine in den Grundzügen und in der Tendenz gleichgerich
tete, in den Details jedoch abweichende Darstellung: In beiden Versionen weist Marius 
zunächst in klaren Worten die in Saturninus' Gesetz geforderte Eidesleistung (nicht 
unbedingt aber den Inhalt des Gesetzes als so1chen22) zurück und erklärt, er für seinen 
Teil werde diesen Eid keineswegs ablegen; damit veranlaßt er den exponiertesten 
Vorkämpfer der Nobilität, Metellus Numidicus, dazu, sich im gleichen Sinne zu dekla
neren. 

Einige Tage später jedoch, als der Ablauf der zur Eidesleistung gesetzten Frist fast 
unmittelbar bevorsteht23 , revidiert Marius seine frühere Stellungnahme und tut in ei
ner zweiten Senats sitzung überraschend kund, daß er seine Meinung geändert habe. Er 
legt nun demonstrativ als erster der Senatoren den Eid auf das Gesetz ab, allerdings mit 

22 Daß die vom plutarchischen Marius getäLigte Äußerung über die mögliche Berech
tigung des GescLzes als solchelll (29, 3 Ei Ill] I!<)X9I1POC; ~v 6 VOIl0C;) bei Appian keine 
ausdrückliche Entsprechung hat, muß nicht heißen, daß Marius in Appians Vorlage auch 
dem materiellen Gesetzesinhalt ablehnend gegenübergestanden hätte. 

23 Gegen die von Robinson (0. Anm. I) 82 geäußerten Zweifel an Appians ull!pt 
ÖEKUnjV ropav s. Passerini (0. Anm. 1) 129, Anm. 58. 
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dem einschränkenden Zusatz "wenn (oder soweit) es denn tatsächlich Gesetz ist" (11 
VOllOt; EO"'ti bei Appian, E1:m:p !ion vo~Ot; bei Plutarch). Durch dieses "Umfallen" des 
Konsuls eingeschüchtert, legen in der Folge alle übrigen Mitglieder des Senats den Eid 
ab, mit Ausnahme des Metellus (der sich dann in weiterer Folge auch noch den in 
Saturninus' Gesetz vorgesehenen Konsequenzen widersetzt und schließlich aufgrund 
eines von Saturninus durchgesetzten Plebiszits in die Verbannung geschickt wird24) . 

Soweit die Übereinstimmung zwischen den Versionen des Plutarch und Appian. 
Die Divergenz zwischen ihnen liegt zunächst einmal in der Darstellung der Um

stände, unter denen Marius seine Kehrtwendung vollzog: Bei Appian legt er in einer 
von ihm selbst kurz vor Ablauf der vorgesehenen Frist einberufenen Senats sitzung 
seine Gründe dar, weshalb er nicht an seiner ursprünglichen Position der kompromiß
losen Verweigerung festhalten wolle und präsentiert einen Ausweg, der es möglich 
mache, der geforderten Eidesleistung Genüge zu tun (und dadurch die erregten Massen 
der Saturninusanhänger zu beruhigen), ohne damit tatsächlich die Rechtmäßigkeit des 
Gesetzes anzuerkennen. Erst nach dieser Darlegung seiner Position begibt sich Marius 
zur Eidesleistung. 

Bei Plutarch hingegen deklariert Marius seine Gesinnungsänderung nicht im Senat, 
sondern in aller Öffentlichkeit vor dem Tribunal der Quaestoren25, wohin Saturninus 
die Senatoren entboten hat, ohne dabei den ihm in der Appian-Version zugeschriebenen 
Hintergedanken zur Sprache zu bringen . Stattdessen begründet er seine Meinungs
änderung mit einer recht allgemein gehaltenen Bemerkung über die Notwendigkeit, 
auch einmal gefaßte Meinungen beim zweiten Nachdenken zu revidieren, wenn die 
Bedeutung der Sache solches erfordere. Auch die von Marius der Eidesformel hin
zugefügte einschränkende Klausel wird bei Plutarch nicht, wie bei Appian, von Marius 
selbst begründet, sondern nur eher beiläufig erwähnt. 

Hinsichtlich dieses letztgenannten Punktes liegt es auf der Hand, den Grund für die 
Abweichung in darstellerischen Gesichtspunkten, nämlich der unterschiedlichen Posi
tionierung von Marius' Deklaration, zu suchen: Während Marius bei Appian im 
Kreise der als einhellig saturninusfeindlich gedachten Senatoren offen darlegen kann, 
daß er in der Ablegung des Eides nur ein Mittel zur Beruhigung der erregten Volks
massen sehe und keineswegs gewillt sei , den Eid als bindend zu erachten, verbietet 
ihm in Plutarchs Version, wo er seine Erklärung in aller Öffentlichkeit ablegt, schon 
die Rücksicht auf die Stimmung des versammelten Volkes eine derart offene Spra
che26 . Immerhin ist der bei Appian breit ausgeführte Trick mit der Mentalreservations
Klausel auch in Plutarchs Version implizit vorausgesetzt, nur wird dort die Änderung 
der Eidesformel, dem Tenor der Darstellung entsprechend, in ihrer Bedeutung ziemlich 

24 App. BC I 3 1, I 8 - 32, 14 1; Plut. Mar. 29, 7- JO. Dicsc weiterfü brenden Entwick
lungen der Auseinandersetz ung um da saturnini 'che Ackerge. etz liegen jedoch . chan 
außerhalb des Gesichtskrei es unserer dem Verhalten de. Mnriu. ' in der - idcslc istung frage 
gewidmeten Untersuchung. Es sei hierfUr auf cüe umfa sende Behandlung bei Cavaggioni (0. 
Anm. I ) 127- 131 verwiescn (dort auch weitere Quellen und Literatur) . 

25 Daß da plutarchische 7tpOC; 1:0 ßll~ItX in diesem Sinn zu verstehen ist, zeigt Pa erini 
(0 . Anm. 1) 127 (= Alhenacum 12 [1934] 276). 

26 Vgl. Passerini (0. Anm . 1) 128 (= Athenaeum 12 [1934] 276). 
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heruntergespielt. Wichtig ist jedoch die Tatsache, daß sie bei Plutarch überhaupt 
erwähnt ist; daran zeigt sich, daß die einschränkende Klausel auch in der von dem Bio
graphen bevorzugten Version ein Schlüsselelement in Marius' taktischem Vorgehen 
dargestellt haben muß. 

Was den Wortlaut dieser Klausel betrifft, läßt sich zwischen den beiden Versionen 
des Plutarch und des Appian eine gewisse Diskrepanz feststellen: Bei Appian schlägt 
Marius den Senat ren vor, sie sollten schwören "dem Ge etz insoweit zu gehorchen, 
soweit es Gesetz sei ' (n v6llo~ EGti, ti!>ÖE 1tttG9{wecr9cXt ti!> VOIl(!», bei Plutarch 
"wenn es denn überhaupt Gesetz sei" (Et1tEP fGn v6Ilo~). 

Der Unterschied des Wortlauts scheint einen gewissen Sinnunterschied, vor allem 
aber auch einen Unterschied der Emphase, zu beinhalten: Während die plutarchische 
Phrase in aller Deutlichkeit die Rechtsgültigkeit des Gesetzes insgesamt in Frage 
stellt, bleibt die appianische unklarer und unverbindlicher; sie läßt die Möglichkeit 
offen, Teile des Gesetzes zu akzeptieren, und zugleich andere abzulehnen, ohne daß der 
Eidesleistende sich konkret festlegen müßte, welche Punkte er dem akzeptablen, 
welche er dem abzulehnenden Bereich zuweisen möchte. 

Die weiteren Ausführungen , die Appian dem Marius in den Mund legt, machen 
jedoch klar, daß die von dem Konsul vorgeschlagene Klausel auch in dieser Version 
auf der Vorstellung fußt, daß das saturninische Ackergesetz aufgrund der bei seinem 
Beschluß vorgefallenen Regelwidrigkeiten in seiner Gesamtheit für ungültig zu erach
ten sei . Insofern können wir davon ausgehen , daß die von Plutarch benützte Über
lieferung in diesem Punkt von der Sache, wenngleich nicht vom Wortlaut, her mit der 
bei Appian zugrunde gelegten übereinstimmte: bei beiden Autoren ist die von Marius 
präsentierte Kautel als ein Instrument zur Ermöglichung einer allfälligen nachträg
lichen Ungültigerklärung des Gesetzes gedacht. 

Angesichts dieser Übereinstimmung in der Sache ist die Frage, welche der beiden 
Versionen dem tatsächlichen Wortlaut der von Marius präsentierten Änderungsformel 
näher kommen dürfte, von untergeordneter Bedeutung. Bei einem direkten Vergleich 
der von unseren bei den Autoren gebotenen Phrasen lassen sich Gründe anführen, die 
eher zu Gunsten von Appians Version zu sprechen scheinen27 , letztlich aber entzieht 
sich die Frage sich schon deshalb der Beurteilung, weil sich der hinter den beiden grie-

27 Versucht man , unsere Fragestellung unter dem Gesichtspunkt des philologisch
Icxtkri l i ehen Prinzips cl r leclio dij/icilior 7.U bCIl·achten, . O chein! sich die Waage eher 
auf di.c , eil ' der appiani 'ehen Ver ion zu neigen: Daß di mehrdeutige appianische Phrase 
im Zuge der r rlcntwicklung der hi 'Ioriographischcn Überlicferung zu dcr simplen und 
eindeuligen Elltep ElTt l vO~loc;-KlauscJ Plularchs ulllgeiindert wurde, läßl . ich eher nachv 11-
ziehen als die Annahme des umgekehrten Vorgangs. Aueh unter dem Gesichtspunkt der 
sachlichen Wabrscheinlichkeit wird man geneigt scin , AI)pians Version den VOI"lUg zu 
geben: Die Verwendung einer unbestimmten Phrase wie li v0110C; eO''tl betonte einerseits die 
Infragestellung der Gültigkeit des Gesetzes nicht so klar wie die in ihrer unverhohlenen 
Kondizionalität (die Plutarch durch die Verstärkung Et1tEP statt des simplen Ei noch her
vorhebt) demonstrativ schroffe plutarchische Alternative; vor allem aber ließ sie die von 
seiten des Eidesleisters intendierte Konsequenz der Einschränkung offen und suggerierte, 
daß es zwischen den Polen der vollständigen Akzeptanz oder vollständigen Ablehnung des 
ganzen Gesetzes noch Mittelwege geben könnte. 
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chisehen Versionen stehende originale lateinische Wortlaut der von Marius ' verwende
ten Phrase wohl kaum mit himeichender Sicherheit rekonstruieren lassen wird. 

Können wir demnach hinsichtlich der von Marius für das Problem der Eidesleistung 
verkündeten Lösung eine grundsätzliche Übereinstimmung unserer beiden Quellen 
konstatieren, so bleibt für die Umstände, unter denen diese Lösung präsentiert wurde, 
eine nicht wegzuharmonisierende Diskrepanz zwischen den Versionen Appians und 
Plutarchs, die uns zu einer Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Alternative 
zwingt: Hat Marius inen Meinung. umschwung in deI" Frage der Eide leislung wie 
Appian wi IJ i 111 Zuge einer enats, itzung oder er ' I , wic Plutarch berichtet, unmillel
bar bei der Eide leistung vor dem Volkes kundgemacht21l? 

Hier kommt zunächst eine Überlegung zum Tragen, die von dem Faktum der 
ÄndeJ1l1lg der Eide rOfmel durch Marius ausgebt und geeignet i t, App.ian V ion des 
Ereigni,abJaufc ' zu lÜlzen: Hätte Mariu wie er c. bei Plutarcb tut die et7tep Ean 
vopoc;-Klausel ohne weitere Erklärungen einfach in di Eidesformel eÜlgefi.i gt. so hätte 
der damit beabsichtigte Effekt, die Beeinflussung der Meinungsbildung der Senatoren, 
seine Wirkung gar nicht entfalten können; die politische Relevanz dieser Änderung 
wäre neben der fundamentalen und überraschenden Tatsache von Marius' Eidesleistung 
so weit in den Hintergrund getreten, daß sie von vielen Senatoren in der Anspannung 
des Augenblicks wohl gar nicht wa!u'genol1ll1l n worden wäre. 

Dazu kommt noch einc weitcre ÜberleguJ1g: Wärcn die Senatoren, wie bei Plutarch 
vorausge etzt, von Saturninu. in ihrer e amtheit vor da Tribunal der Quaestoren 
zitiert und dort einzeln zur Eidesleistung 3ufgcrordelt word n, hätte sich dem Metellus, 
der al ran hoher Könsular und ensorier ZWlU' nicht unter den amtierenden Magistra
tcn29, wohl aber weit vom in der Reihe übrigen enaLoren gefragt worden wäre, ein 
Forum zur öffentlichen Deklaration seines Protests gegen die Eidesleistung geboten . 
Das Bei piel des hochangesehenen nobilis hättc dann recht wohl die Wirkung von 
Marius' eigenem Auftritt neutrali leren und Metellus' Ge innungsgenos en unter den 
nach ihm zur Eidesleistung gerufenen Senatoren niedrigeren Ranges dazu veranlassen 
können, sich der Haltung ihres Vorkämpfers anzuschließen, oder aber auf der anderen 
Seite gl ich e inen Volk 'aufruhr und einc ofortige Reaktion des aturninus provoziert, 
wovon in d n Quellen keine Rede ist30. Die es Risik wurde bei der von Appian be
schriebenen Vorgangs weise vermieden: Indem Marius im Senat seinen Meinungswan
del deklarierte und dann ohne weitere Debatte, von seinen Anhängern begleitet, zur 
Eidesablegung hinausging, vermied er es, dem Metellus eine Gelegenheit zur Darle-

111 Die von Pass .. ini (0. Anm. I) 128 (= Alllcnaeum 12 [1934 1 276) in Erwägung 
gezogene Mög lichkeit bc.ide Berichte du rch die Annahme zu harmonisieren, daß Marius 
sich wnäch I im Senllt in de m VOll Appiau re ferie.1en Sinne eäußcrt habe , dann aber vor 
dem V Ik e ine Hahung in eincr weilcren, nur bei Plutarch erwähnten Rede begründct habc, 
vcrtr~igt sich nicht mil der Tatsache, daß nach Plutarch die vor dem V Ik gehahene Rede des 
Marhls auc h den Senatoren völlig überraschend kam (,tOuC; ö' cipi<HoUC; lC<1.t11IPEl<1. 5ElV~ 
Kat I1tO"OC; fO"XE 'tou Mapio'U 'tijc; I1E'taßOA-ijc;) . 

29 Vgl. Gabba (0. Anm. 13) 108. 
30 Bei Appian CB 1 31 138) schickt Saturninus erst am nächsten Tag se inen 

U1tllPEtll C; zu MeteJlus, um ihn aus dem enat zu weisen; vgl. Liv. per. 69 (zitiert unlen in 
Anm . 35). 
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gung seiner Position und zur Sammlung der saturninusfeindlichen Kräfte zu geben. Es 
ist nur natürlich, daß der Eindruck von Marius' überraschender Handlungsweise, das 
Verlassen des Sitzungsgebäudes kurz vor dem Ablauf der gegebenen Frist, auf die 
Mehrheit der Senatoren gewissermaßen eine 'Sogwirkung' hin zum Aerarium und zur 
Eidesleistung ausübte , zumal die von Marius präsentierte Änderung der Eidesformel 
auch für die entschiedenen Gegner des Ackergesetzes einen Ausweg aus dem Dilemma 
zu bieten schien. So wird es, wenn wir Appians Bericht zugrunde legen, eher 
verständlich, daß es von der sicherlich nicht geringen Zahl marius- und saturninus
feindlicher Senatoren letztlich nur Metellus tatsächlich auf die Kraftprobe mit den 
Saturninus-Anhängern ankommen ließ. 

Von daher betrachtet, wird man hinsichtlich des geschilderten Ereignisverlaufes dem 
Bericht Appians gegenüber der plutarchischen Version den Vorzug geben und an
nehmen dürfen, daß Marius tatsächlich am letzten Tag der zur Eidesablegung vorgese
henen Fünf-Tage-Frist31 zuerst im Senat seinen Gesinnungswandel kundgetan und 
seinen Vorschlag zur Abänderung der Eidesformel präsentiert hat, ehe er mit seinen 
Anhängern zur Eidesleistung schritt . 

Nach der vergleichenden Abwägung der Glaubwürdigkeit unserer beiden Quellenbe
richte wollen wir uns nun dem Problem der politischen Hintergründe der Affäre zu
wenden. Hierbei muß natürlich der spektakuläre, irrational anmutende Positionswech
sel, den Marius bei seinem zweiten Auftritt im Senat vollzog, im Mittelpunkt stehen. 
Zuvor jedoch haben wir uns eine Frage zu vergegenwärtigen, die in den Quellen wider
sprüchlich beantwortet wird , der aber für das Verständnis von Marius' erstem Senats
auftritt entscheidende Bedeutung zukommt: Womit haben Marius und mit ihm offen
sichtlich die Mehrheit der Senatoren ihre ursprüngliche Absicht zur Verweigerung der 
gesetzlich geforderten Eidesleistung begründet? 

Dem Bericht des Plutarch zufolge hätten wir das Motiv dieser Verweigerung in 
einer grundsätzlichen Opposition gegen jene Klausel des saturninischen Entwurfs zu 
suchen, die den gesamten Senat zur Ablegung eines Eides auf das Gesetz verpflichtete: 
"Saturninus ... brachte ein Ackergesetz ein, in dem vorgeschrieben war, der Senat solle 
zur Eidesleistung antreten und schwören, die Beschlüsse des Volkes zu akzeptieren und 
ihnen in keinem Punkt entgegenzuarbeiten. Marius gab nun im Senat vor, sich 
gegen diesen Teil des Gesetzes zu verwahren , und erklärte , er 
werde den Eid nicht ablegen ... "32. 

31 Die auf der Gleichsetzung des hier in Frage stehenden saturninischen Gesetzes mit der 
lex tabu/ae Bantinae (s . o. S. 25 mit Anm. 8) beruhende Annahme von Robinson (0. Anm. 
1) 80-83, daß nur den Magistraten fünf, den übrigen Senatoren aber zehn Tage bis zur 
Eidesablegung eingeräumt worden seien, ist im Lichte der Ausführungen von Passerini (0. 
An m. L) 128f. (= Atl,enaeum 34 l l9341 276f.) al. zweifelhaft anzusehen. 

32 Plut. Mar. 29. 2f .: ... b LCX"TOpVl vm;. El-ta ö'Wapxwv E1t~"ye '"Cov 1tEP1. -n;C; xropac; 
v ' 1l0V. cP npoO"E"yE'Ypa1t"t "t~v cruYK"A.11"tOV oJ.loO"a L n:poO"f.t..60ucrav. ~ 1.t.11V EIlJ.l VELV ot<; 
liv 0 öihlOC; 'Vll <p lO"al"to Kai. npo<; /L11Öev uTtEvav1:Lwaea9at. 1:o\ho "tou VOJ,Lou 1:0 Ilepo<; 
Tt PO(J1tO LOU~LEVOC; EV 1:D ~out..ft IhwKElV <> M6:PLOC; OUI( Etpll öE~t0"9a l 1:0V ÖPKOV, .. . [für 
das Folgende s.o . S. 29]. 
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Die er plutarchischen Vorstellung. daß es bei der Senatsdebatt nur um die Grund
satzfrage der Zuläs igkeit einer gesetzlichen VerpfUchnmg aller Senatoren zur Eide lei
stung gegangen ei, tehen jed eh die Angaben anderer Quellen entgegen. denen zu
folg der senatori ehe Wider tand gegen die Eideslei LUog durch Zweifel am recht
mäßig n Zu tandekommen de konkr l in Frage stehenden Ge erz motiviert gewe, en 
sei33 . 

Explizit au gesprochen findet ich die Posilion bei Cicero der in 'Pro SesLio' die 
Haltung des Metellu mit in lagem per vim lafanl ;u/'are Iloluerm charakteri ' iert34 , 

implizit zugrundegelegt ist sie in der Periocha zum 69. Bu h de Livius wo die 
Dureh etzullg des Aekergesetzes per vim auf eng te mit Metellu Verweigerung der 
Eideslei tung verknüpft ist3S . Auch im Bericht des Appian prieht die tarke Betonung 
der beim Gesetze. erlaß vorgefallenen Gewalttätigkeiten sowie die von Marius' in d r 
zweiten Senat itzung ange prochenc Möglichkeit der Senat könn da Ackerge etz 
nachträgliCh für ungültig erklären, dafür daß auch hier die Umstände der Be hlußfas
'ung als Hauptgrund für den enatorischen Widerstand gegen die Eidesleistung gedacht 
ind . 

Jn dje gleiche Richtung weist chließlich auch die anfängliche Verweigerung der 
Eidesleistung durch den Konsul Mariu elb l. Denn wennglei h die Verpflichtung 
aller natoren zur Ablegung eine Gehor am ejde ' auf be timmte Gesetze im Jahre 
100 eine noch nicht fest eingebürgerte und daher in ihrer Rechtmäßigkeit anfechtbare 
Praxis darstell n m ehte, . cheinl doch jedcnfal1s die Verpflichtung der amtier nden 
Magistrale oweit durch Präzedenzfälle untermauert gewesen zu sein, daß wir an ihrer 
generellen Akzeptanz Ilkhl zu zweifeln brauchen36. Wenn Marius dennoch ankündigte, 

33 Daß sich die Opp sition gegen die Eidesleistung an dieser Frage und nicht oder nicht 
nur an dem geforderten id 31 'olchem entzündete, erkannte schon Passerini (0. Anm. 1) 
125 = Athenacllm 12 l1934] 274); vg!. Brllnt (0. Anm. 6) 141. Zum Begrirf der leges per 
vim Itl/(/e und ihrer Bewertuog im taatsrecht der römischen Republik generell s. A. Lintott 
(0. Anm. 14) 132-140. 

34 Cic. Sest. 37; wenn Cicero an späterer Stelle in derselben Rede von Metellus sagt ... 
in eam legem quam non iure rogatam illdicarat iurare IIfIItS noluisset (Sest. 101), wird die 
Charakteristik des Gesetzes als non iura rogata wohl auf die Tatsache abzielen, dafl 
Satuminus trotz ungünstiger Vorzeichen die Ab timmung übcr da Geselz erzwungen hattc 
(s . o. S. 27 mit Anm. 17 und 18). 

35 Liv. per. 69 [Saturninus] cum legem agrariam per vi m tutisset, Metello 
Numidico, quod in eam non iuraverat, diemdixit. 

36 S. die in Anm. 5 zitierten Werke von Mommsen und Kunkel, Wittmann. Besondere 
B aChtung verdient in diesem Zusammenhang der im delphischen Piratengesetz allen Magi
sO'aten (mit Ausnahme der Volk tribunen und Praefcktcn) abverlangte Eid (FdD III 4, 37, 
co!. C, Z. 10- 15 ; )7rRA I 9, p. 128) , dcn im Hinblick auf den Zeitpunkt des Gesetzes (s.o., 
Anm. 9) aucb Marius selbst abgelegt haben müßte. Auch wenn man dic "es Ge ctz erst in die 
letzten M nate des Jahres 100 (so G. W. Sumner. The 'Piraey Lmv' jrOIll Delp"i. RBS 19 
11978121 4-223 lind Pohl [0. Anm. 71 222) oder gar in das Jahr 99 0 A. Giovannini. E. 
Grzybek, I..a lex de piratis perseqllendis, MFI 35 1I978) 34-46 Ibes. 35-38)). also in die 
Zeit nach dem Stu,,, des Salurninus und seiner Anhänger, datieren möchte, wird man umso 
eher davon auszugehen haben, daß die Eidesvcrptlichtung der Magistratc (im Gegen atz zu 
derjenigen aller Senatoren) um das Jahr 100 herum ein 'owei t allgemein akzeptierte 
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daß auch er als amtierender Konsul den Eid nicht ablegen werde, so kann er dies daher 
nicht mit der Unrechtmäßigkeit der Eidesverpflichtung als solcher, sondern nur mit der 
Irregularität des Zustandekommens des gegenwärtig zur Debatte stehenden Gesetzes 
begründet haben. 

Vordem Hintergrund der obigen Überlegungen können wir uns nun endlich dem Kern 
unserer Untersuchungen, der Frage nach dem Motiv für Marius' überraschenden Posi
tionswechsel in der Eidesleistungsfrage, zuwenden. 

Sowohl bei Appian als auch bei Plutarch wird das widersprüchliche Verhalten des 
Marius durch die Absicht motiviert, seinem politischen Gegner Metellus eine Falle zu 
stellen: durch seine geheuchelte Ablehnung der Eidesklausel veranlaßt er den Numidi
cus dazu, sich auf die Verweigerung des Eides festzulegen, weil er fest damit rechnet, 
daß dieser von der einmal eingenommenen Position nicht mehr abrücken werde; 
späterhin überredet er die übrigen Senatoren zum Gesinnungswechsel, um Metellus zu 
isolieren und als Einzelgänger den gesetzlichen Folgen der Eidesverweigerung preis
geben zu können3? 

Diese Vorstellung einer auf Metellus gezielten Intrige (die wahrscheinlich auch in 
der nur mehr in dürftigen Fragmenten faßbaren livianischen Üb rUcfemng zugrunde 
gelegt wurdc38) setzt zweierlei voraus: zum einen, daß Metellus rsl der Ermunterung 
durch Marius bedurfte, um sich in so entschiedener Weise gegen die Eidesleistung aus
zusprechen, zum anderen, daß Marius darauf zählen konnte, daß der Meteller selbst im 
Angesicht eines allgemeinen Stimmungsumschwunges der Senatsmehrheit bei seiner 
ursprünglichen Position verharren werde. 

Beide Voraussetzungen haben schon deshalb nicht viel Wahrscheinlichkeit für sich, 
weil sie zueinander in einem logischen Widerspruch stehen: Wenn Metellus erst der 
Aufmunterung durch Marius bedurfte, konnte dieser nicht davon ausgehen, daß er dann 
als einziger von allen Senatoren von Marius' Gesinnungswandel unbeeindruckt bleiben 
werde. Darüber hinaus scheint es generell sehr zweifelhaft, daß Marius die für ihn 
selbst unrühmliche Komödie nur um des Metellus willen inszeniert haben soll. 

Die Forschung hat diese Widerspriichlichkeil der in unseren Quellenberi hten gebo
tenen Ver. ion früh erkannt39 und demgemäß die Erkl~irung für das bei Appian und 
Plutarch gebotene Bild von Marius' Verhalten in diversen anderen Richtungen gesucht. 

So versuchte Passerini, den Widerspruch zwischen der ersteren und der zweiten De
klaration des Marius zu mildem, indem er die Berichte des Appian und Plutarch über 
Marius' anfängliche Ablehnung des Eides in Zweifel zog: Marius habe sich in der 

Prinzip dargestellt hat, daß auch die nunmehr wieder dominierende Nobilität nicht daran 
rütlein wollte. 

37 Die gleiche Vorstellung dürfte auch bei Oros. 5, 17,4 zugrunde gelegt sein: Marius 
... consul et Glaucia praetor et Saturninus tribunus plebi conspiraverunt Metellum Numi
dicum in exilil/lIIljuacllmque vi agere. 

38 Dies ergibt sieb aus Liv. per. 69, wo Marius im Zusammenhang mit der Verbannung 
des Metellus als seditionis auctor bezeichnet wird, und aus Oros. 5, 17,4, wo Metellus' 
Verbannung auf eine Verschwörung des Marius, Saturninus und Glaucia zurückgeführt wird, 
s. Robinson (0. Anm. 1) 76. 

39 S. Robinson (0. Anm. 1) 79. 
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ersten Senatssitzung nur ganz unverbindlich geäuß rt im übrigen aber der ablehnenden 
sententia des Metellus freien Lauf gelassen: erst in der zw iLcn Sitzung habe er dann 
Stellung bezogen und die Senatoren zur Ablegung des Eides aufgefordert40. 

Diese radikale Umdelltllng der Überliefemng kann nicht wirklich üb l"Zeugen, zumaJ 
Passerini außer einem sehr zweifelhaften argllfnemum e silenfio in ein r der cicer ni
schen Behandlungen der Eidesverweigerung des Metellu 4 1 keine queUcnge lü:t.tcn [ndi
zien dafür geltend machen kann. Nicht nur durch die geforderte Eidesleistung als sol
che, sondern vor allem aufgrund der irregulär-gewaltsamen Mittel, mit denen Saturni
nus sein Gesetz in der Versammlung 'durchgepeitscht' hatte, sah sich der Senat zu 
einer Stellungnahme über die Rechtmäßigkeit und Rechtsgültigkeit des satuminischen 
Ackerge etzes gezwungen. In die er Situation bütte Mariu · e in Fesllegung nur dann 
vermeiden können, wenn er überhaupt k ine Stellungnahme abgegeben hätte - dmniL 
aber hätte er die Initiative dem Metellus überia sen und diesem Nobili . di Möglich
keit gegeben, sich zum Wortführer des senatorischen Widerstandes aufzuschwingen42 , 

was von allen denkbaren Entwicklungen am allerwenigsten in seinem Sinn sein 
konnte. 

Eine andere, in der Forschung weitverbreitete Auffassung geht von der Annahme 
eines authentischen, durch äußere Umstände bewirkten Meinungswandels des Marius 
aus. Man nahm an, daß der Konsul zuerst ehrlichen Herzens gegen die geforderte Eides
leistung aufgetreten sei, dann aber entweder tatsächlich, wie in seiner Rede bei Appian 
angegeben, aus FurchL vor der Volks timmung der aus dem Bestreben heraus, es sich 
mit Salurninus nicht endgültig zu verderben eincn Rückzieher gemacht hab 43 . 

Die Annahme eines derart begründeten authentischen Meinungswandels des Marius 
hat auf den ersten Blick einiges für sich, zumal wenn man bedenkt, daß Marius durch 
die Annahme von Satuminus' Ackergesetz in eine politische Zwickmühle gebracht 
wurde, aus der es für ihn keinen leichten Ausweg geben konnte. Karl Christ hat das 

4() Passerini ( . Anm . I) 12Sf. (= AlhcnaeulTI 12 [19 41 274). 
4 1 Nach I)as erinis Au ffassung hätte s ich in § 89 dcr ciceronischcn Rede für Plancius, 

wo Cicero dic Haltung des Melcllu. als nicht ganz erechlferligtes s tarres Fcslhalt n an der 
eigenen se/l /(mtia charakterisiert (Plan . 89 .. . 111 id il/ me reprelu!l/di qllot! Q. Metello (audi 
datum est ... Ergo ille cum suum, non cum sel/(l/us fact/llll deJenderel, 11111 perseveranliam 
sententiae suae, non salutem rei publicae retil1l1issel, .. . ) , e in konlra tie rclldcr Verwcis auf 
dcn Gcsinnungswandc l de Marius ( ngeboten: ,. iccro ne che .. . lcnde a djm Sfrare he 
I'operllto di Mcte llo non fu in lulto rag ionevo lc. avrebbe uvuto ITOPPO buon gioco . e 
avesse pOlul'o dire ehe anche Mario aveva dovuto piegars i alla neeessitr" (Passerini [0 . 
ÄnlTI. 11 125 [= Alhenaeum 12 [1934] 274 1) . Diesc VOll Pas erini angenolTImene Brauch
barke it von MlIriu • Exe mpel COr C iceros Argumenltlli n ließe sich allenfalls dann ver
muten , wenn wir glauben könnten. daß Cicer die ßere it chaft des Marius zur Eidesleistung 
als ein durch die Umstände erzwungcnes Nacbgcben ge. ehen hütte, das sich mit der gesin
nUl1gsstan· ' n Haltung des Metellu s kontra tieren ließ. Daß Cicero die Dinge so gesehen hat, 
ist jedoch keincswcg als s icher, und wc nn wir die verbreitete Tradition von einem 
bewußten Doppc lspie l des Mariu. in Bctracht ziehen, auch gar nicht als wahrscheinlich 
anzusehen . 

42 Vgl. u . S. 42 . 
43 So z.B. Robinson (0. Anm. 1) 77f. und Christ (0. Anm. 1) 166f.; vgl. dens. , Sulla . 

Eine römische Karriere , München 2002, 69f. 
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Dilemma , vor das ich Marius damaJs gestellt sah, treffend auf den Punkt gebracht: 
,Der ache nach hatte Mnrius gar keine andere Wahl, als ich mit dem Geselz zu iden

tifizieren - wollte er nicht seine alten Soldaten vor den Kopf stoßen. Der Form nach 
konnte sich Marius mit einem so zustandegekommenen Gesetz in keinem Falle abfin
den - wollte er nicht zum Vollstreckungsorgan seiner Helfer werden und als ein 
Magistrat gelten, der den Terror aus Schwäche und Feigheit deckte"44. 

Angesichts die er Situation , in der Marius damit rechnen mußte, daß jede Stellung
nahme, sei e nun für die Eides leistung oder dagegen ihn zwang läufig bei einem 
wichtigen Teil der politisch I' levanten Kreise in Mi(3kredit bringen mußte wär eine 
unentschlossene Haltung und damit auch ein abrupter, durch momentane äußere Ein
drücke motivierter Positionswechsel des Kimbernsiegers durchaus nachvollziehbar. 
Dennoch kann die Annahme eines durch den Druck der äußeren Um ·tänd erzwungcnen 
Po itionswechsels nicht alle durch Marius' Verhaltcn aufgeworfenen Probleme lö. eo. 

Als auffällig muß es zunäch t schon er eh inen da,ß Mariu ich am Beginn der 
Auseinander et'wng ehrlichen Herzen zur Speerspitze einer Protestaktion gemacht 
haben oll durch die letztli h ein Gesetz in Frage gestellt wurde, das nicht zum wenig-
ten auch einen Veteranen zum Vorteil gereicht hätte (und das er Plutar h Bericht 

zufolge, inhaltlich auch ausdrücklich als akzeptabel45 bezeichnet hat) . Das ließe sich 
allerdings durch die Annahme erklären, daß er eben der Stimmung der Senatsmehrheit 
entgegenkommen wollte . 

Aber wenn er dann, wie Christ und andere vermuten, in der Folge tatsächlich durch 
den "Druck der Straße' d.h. der aturninusanhänger, zu einem 'pektakulären öffent
lichen Po ition wech el genötigt wurde46 , bleibt e mysteriös, we halb er sein Nach
geben in der Frage der Eides l istung mit einer qualifizierenden Klausel garnielte , die 
geeignet war 'owohl die rechlliche als auch jede mögliche propagandisti ehe Wirkung 
die e Schritts zu nullifizieren? 

Die e d1tep EO''tt vOJ.l.o<;-Klallsel wird bei Plutarch als welilos s 'Feigenblatt zur 
Bemäntelung von Marill s Nachgeben abgetan, und die Fol' hung hat in ihrer Mehr
heit (mit Ernst Badian als höchst beachtenswerter Ausnahme, s. u. S. 44 mit Anm. 
60) diese Einschätzung übernommen. Bei näherer Betrachtung erweist ich jedoch 
gerade diese Klau el als cl r entscheidende An atzpunkt für die Bewertung von Marius' 
Manöver: [ndem Marius der Eidesformel den Rechlmäßigkei ts-Vorbehalt bjnzufügte, 
legte er in demonstraLiver Weise den Finger auf den . chwa hen Punkt des Gesetze -
die Anfechtbarkeit seines Zustandekommens - und stellte damit die bindende Kraft 
des Eidschwurs in Frage. 

Es kann nun kein Zweifel daran bestehen, daß sich auch Satuminus dessen bewußt 
war. Nach dem von uns in diesem Punkt glaubwürdig befundenen (s. o . S. 33f.) 
Bericht Appians hatte Marius ja selbst in seiner Rede gegeni.iber dem versammelten 
Senat dargelegt daß diese Klausel die Handhabe zur spätereIl Aufllebung de Gesetzes 
biete - dieser Allftl'iu kann dem Saturninus nicht verborgen geblieben sein . Die Tat-

44 Chri t, (0. Anm. 1) 166. 
45 Plut. Mar. 29, 3 Kat yap Ei 111] lloX91lPOC; ~v b VOIlOC;; vgl. o . S. 30 mit Anm. 22 

und u. S. 40. 
46 Vgl. Christ (0 . Anm. 1) 167. 
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sache, daß der Volkstribun die Änderung der Eidesformel hinnahm, zeigt, daß er sich 
nicht stark genug fühlte, gegen den Wider tand der S nat mehrheit jene bedingungs-
10 e -idesleistung, die in einem Interesse liegen mußt, zu erzwingen. Daß andel'er-
eits Marius auch wenn er hinsichtlich des Gesetzes und der Eide. lei rung um

schwenkte, keine Scheu trug, seinen einstigen Bundesgenossen durch die offen aus
ge 'pr chene Möglichkeit einer Revision seiner Entscheidung zu brü kieren, zeigt 
deutlich, daß für seine Handlung weise nicht ein von seiten de SaLurninus ausgeübter 
Druck maßgeblich gewesen sein kann. 

Im Lichte dieser Überlegungen betrachtet bieten sich für die Deutung von Marius' Hal
tung zwei Alternativen an: 

I) Marius war urspriinglich tatsä hli. h, wie e 'einer er ten Stel1ungnahme im 
enat ent. prach, gewiJlt die Eidesleistung au ' prinzipiellen Gründen zu verweigern 

halle sich dann aber , nicht des Satmnilll1s wohl ab r des von ihm grundsätzlich ja 
befürworteten Inhaltes des Gesetzes wegen, eines anderen besonnen. Um die Senats
mehrheit für seinen Schwenk zu gewinnen hatte er, gewissermaßen als Kompromiß
formeL, dien VOIlO<; F,(j'tv l7tEP E<Ytl V6~loc;-KJausel entwickelt die es ihm ermöoüchte, 
bei Aufrechterhaltung de grundsätzlichen V l'behalts gegen die ATt des Zustandekom
mens des Ackergeselz s die Möglichkeit einer Realisierung des Ge etzesinhaltes in 
Auge zu fassen, und die ihm zugleich den Senatoren gegenüber ein Argument zugun
sten der Eid lei tung bOL 

2) Es handelte ich bei der anfänglichen Ablehnung der Eidesleistung durch Marius 
um einen von vornherein nicht ernst gemeinten propagandistischen Auftritt, durch den 
Marius das Vertrauen der gegen das Gesetz eingestellten Senatoren gewinnen und 
zugl ich verbindern wollte daß Metellus ich al der eigentliche ührer der Eide 'ver
weigerer profiLi ren könnte. Durch diesen Auftritt augenscheinlich als Gegner der 
Eidesleistung au gewies n, halle Mariu dann fünf Tage pätet' ine gute Ausgangs
position, als er in der zweiten SeoCltssitzullg die enat ren davon zu überzeugen ver
suchte, daß die von ihm präsentierte Kompromißformel einer Eidesablegung mit der 11 
V6~1OC; Eonl ttm:p E<Ytl v6~LOc;--Klausel ein n auch flir die G gner des G etze recht
lieb und m falisch gangbaren Weg zm Lösung der taatskri e bedeuten k ·nne47. 

Die Ent cheidun' zwischen (Hesen beiden Möglichkeit n ist nicht mit letzter Si
cherheit Zu frill n. Immerhin lassen sich einige Überlegungen beibringen , die zugull
sten der zweiten Alternative prechen: 

Bei Appian erklärt Mariu er werde den Eid ni mals freiwillig (eKrov) ablegen, was 
in der gegeben n Situation in ofern eltsam anmutet als im Kontext der von Appian 

47 Die Möglichkeit. daß Mal'ius die in einer ur prunglichcn Stellungnahme im eDal 
deklarierte Abneigung gegen die Eideslei. tung nur vortäu eilte. damil aber auf die Täu
schung nicht des Metellus. ondern der Mehrheil der Senatoren abzielte, ist , oweit i h 
sehe, erstmal von R. De Dominici Le Ire Jasi tlell 'az.ione poliJica d; . Mario , Aevum 7 
(J 933) 139 vertreten , aber von der Autorin nicht nUher begrUndet worden. De D miniei's 
These i ·t bald darauf von Passerini ( . Anm. I) 125, Allm. 49 (= Athen. 12 119 41 273 
Anm . 4) verworren worden; in der 'päteren Forschung bat sie keine Beachtung mehr ge
funden. 
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beschriebenen Situation von einer freiwilligen Eidesablegung ja ohnedies nicht die 
Rede sein konnte: Der Gesetzesentwurf hatte ja für den Fall, daß ein Senator den Eid 
verweigern würde, schwere Sanktionen (den Verlust des Senatssitzes und eine Geld
strafe von 20 Talenten48) vorgesehen. Im Hinblick darauf muß das w<; ou1ton: 'tov 
OPKOV ixwv 'tOVOE ulno<; 0IlOO"Et des appianischen Marius bereits als Andeutung eines 
möglichen zukünftigen UKOV't(U<; OIlVUVal verstanden werden. 

Bei Plutarch bringt Marius ebenfalls den Zwangsaspekt in Saturninus' Gesetzes
entwurf - " ... es sei Frevel, den Senat unter Zwang zu derartigem veranlassen zu 
wollen, anstatt ihn durch gütliche Überzeugungsarbeit freiwillig dazu zu bringen"49 
- ins Spiel, impliziert damit aber zugleich, daß eine solche freiwillige Zustimmung 
seiner Meinung nach im Bereich des Möglichen liege, was durch die vorangegangene 
Bemerkung, "wenn auch das Gesetz nicht schlecht sein möge" (ci IllJ IlOXSllP0<; ~v 0 
VOIlO<;), noch unterstrichen wird. Wenngleich Marius in dieser Version seine Erklä
rung, den geforderten Eid nicht ablegen zu wollen, nicht durch einen Zusatz wie Enov 
oder dergleichen qualifiziert, so läßt doch diese Bemerkung erkennen, daß seine Gegner
schaft gegen das Gesetz keineswegs als fundamental zu bewerten sei. 

Sowohl bei Appian als auch bei Plutarch scheint Marius also schon im Zuge 
seiner ersten Erklärung nach dem Beschluß des saturninischen Ackergesetzes seine 
scheinbar so dezidierte Ablehnung der Eidesleistung relativiert zu haben. Wir dürfen 
diesen Aspekt der beiden Berichte insofern ernst nehmen, als es beide Autoren generell 
ja darauf anlegen, Marius als vollendeten Heuchler zu zeichnen, der den Metellus durch 
eine vorgetäuschte Ablehnung der Eidesleistung in Sicherheit zu wiegen sucht, um ihn 
dann durch ein überraschendes Umschwenken umso sicherer zu überrumpeln. In Anbe
tracht dieser Darstellungsabsicht kann es für die bei den Autoren bzw. für die von ihnen 
zugrundegelegten und in ihrer Tendenz gleichgerichteten Historiographen nicht nahe
gelegen haben, Marius' erste, gegen die Eidesleistung gerichtete Deklaration durch 
deren eigenen Wortlaut gleich relativieren zu lassen; man wird daher gerade dieses 
Element der beiden Berichte nicht gut als eine jeder realen Grundlage entbehrende Er
findung ansehen können. 

Spricht schon dies für die Möglichkeit, daß Marius bereits bei seiner ersten Stel
lungnahme vor dem Senat ein mögliches späteres Umschwenken in der Frage der Ei
desleistung anvisiert oder zumindest einkalkuliert hat, so läßt sich dafür noch eine 
weitere Überlegung ins Treffen führen. Diese ergibt sich aus einer kritischen Über
prüfung der Behauptung, mit der Marius bei Appian seinen Meinungsumschwung dem 
Senat gegenüber begründet: ,,[Marius] ... erklärte, er fürchte sich vor dem Volk, das 
sich mit solcher Leidenschaft für das Gesetz ereifere"so. 

Wie glaubhaft ist Marius' Furcht vor den erregten Volks massen? Zweifel erweckt 
hier zunächst schon die Tatsache, daß die Volkshaufen, die Saturninus im Streit um 
das Ackergesetz zum Sieg verholfen hatten, zu einem beträchtlichen Teil aus Marius' 

48 App. BC I 29 , 131, s. o. S. 24 mit Anm. 4 . 
49 "YßptV dvut 'tU 'tota:lha .l]v ßOUAl]V Ötö6vat ßtat;o~EVT]V, uAAU ~l] 7tet90l. 

~T] Ö' EKoucrav. 
50 App. BC I 30, 136, zit. o. S. 28 . 
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igenen Veteranen zu ammeng setzt war n51 . Zweifellos hallen die e altgedient n 
Soldaten das A kergesetz unterstützt und während der Volk versammlung mitgeholfen, 
die Gegner des Ges 12e vom Platz zu jagen: aber das muß keine weg. bedeuten daß 
sie auch im Falle einer Auseinander etzung mit Marius für Saturninu I artei ergriffen 
hätten. Es ist kaum vorstellbar, daß diese Veteranen, die unter Marius' Kommando zu 
einem di!\ziplinierten und schlagkräftigen Heer ge~ rmt worden waren, bereit gewe en 
ein sollen, auf Salurninus' Weisung hin gegen ihren allen B fehlshaber zu kämpfen, 

der in einem solchen Kampf obendrein noch das Prestige und die Autorität des Kon
sulamtes für sich gehabt hätte52. 

Aber selbst wenn wir die Frage der Loyalität der Veteranen außer Acht lassen, ist es 
kaum glaublich, daß Mariu , wenn er emsllich gewollt hätte, e. sich nicht zugetraut 
haben sollte einen etwaigen Auf. Wnd der awrninlls-Allhänger ebenso leicht nied r
zu. chlagen wie zwanzig Jahre zuvor Opimiu die Anhänger des Gaius Gracchus 
i.Iberw~ilügt hoUe. Daß er dazu an sich durchaus die Mitte l gehabt hätte, zeigte einige 
Monate nach d m hier in Frage stehenden Zeitraum der Verlauf der ich um di Kon
sulwahlen für das Jahr 99 entspinnenden Auseinandersetzung, bei der es den von 
Marius geführten Kr~iften der Staat. aut rität recht rasch gelungen ist, die Anhänger des 
Saturninus und Glaucia ni derzukämpfen53 . 

Zweifellos wäre Marius auch schon zur Zeit des Streits um das Ackergesetz im
stande gewe en allfälligen bewaffneten Widerstand der Ge etze. b fülworter mit Gewalt 
zu brechen - wenn er bereit gewesen wär , zu diesem Zweck die Miue l anzuwenden, 
auf die er sich dann bei der endgültigen Niederschlagung der Saturninusbewegung 
stützen konnte, nämlich die bewaffneten Klientel-Aufgebote der Senatoren, teilweise 
auch des Ritterstandes54 . 

Offenbar aber war Marius zur Zeit des Ackergesetz-Streits nicht gewillt, zu diesem 
Mittel zu greifen. und das aus vom Standpunkt seines Eigenintere es sehr nachvoll 
ziehbaren Gründen: die gewaltsame Zerschlagung der Saturninusbewegung häLle, wie 
es ja dann am Ende von Mariu " Kon ulat jahr tatsächlich der Fall war, den konserva
tiven streng 'optimatisch ' ausgeri htet 11 Krei, n der N bilität da. politi he Über
gewicht verschafft LUld damit auch Marius eig ne Po:ition nt cheidend geschwä ht. 

Angesicht ' die. er absehbaren ntwicklung ist verständlich, daß Mariu ein ge
walt ames Vorgehen gegen die aturninusanhänger, so lang e ' nur ging zu vermei
den . uChte55 , und daher auch die tumllltu~u'ischeJ] Vorgänge um len B chluß des 
Ackergesetzes nicht zum Anlaß für Unterdrückungsmaßnahmen nahm. Wenn er diese 

51 S. die oben in Anm . 3 ZUS<lmm ngcstellten Zeugni se. 
52 Man beachl . daß bei PIII\. Mal'. 28, 7 davon die Rede ist, Marius se lbst hHbe s ine 

Veteranen ausgeschickt . um in den geset1.gebenden Ver. ammlungen für die Antriige d s 
SalLlrninus zu stimmen. 

5:1 Zum Untergang des SalUrninus und Gluucia s. W. Nippel, Atlji'uhr IIIId .. Polizei" ill der 
rÖflli.\'chen Repuhlik, StuttgarL J988 , 75- 77 und avaggioni (0. nm. I) 137- 168 mil Li!. 

54 eie. Rab. Per. 20f. Phil. 8, 15; vgl. App . ß 132. 144 und Val. Max . 3. 2. 18; dazu 
Nippel (0 . Anm. 53) 76. 

:>5 Mim b~lelll die Bemerkung bei App. Be I 32, 144, daß Marius auch bei der scbüeß
lichen Auseinanderselzung mit Saturninus die militärischen Zurüstungen nur sehr wider
willig und zögernd getroffen habe. 
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Haltung in seiner Erklärung vor dem Senat bei Appian mit der Furcht vor den erregten 
Volksrnassen begründete, so kann diese Erklärung nicht wörtlich genommen werden56. 

Sie ist einerseits als bequemer Vorwand zur Bemäntelung von Marius' in Wirklichkeit 
politisch motivierter Zurückhaltung zu verstehen, enthielt aber zugleich eine ver
steckte Drohung an die Adresse der Senatoren, die den Angeredeten nicht entgangen 
sein wird, nämlich eine, formal als Eingeständnis eigener Furcht und Schwäche ge
tarnte Ankündigung des Marius, daß er nichts unternehmen werde, um etwaige eides
verweigende Senatoren vor der Wut der Saturninusanhänger zu schützen. 

Wenn Marius sich demnach zumindest bei seinem zweiten Senats auftritt in Sachen 
Eidesleistung in seinem Verhalten von politisch-taktischen Gesichtspunkten leiten 
ließ, so liegt es nahe, auch seine erste Erklärung zur Frage der Eidesleistung als einen 
auf Wirkung kalkulierten Auftritt zu verstehen. 

Marius mußte nach den Tumulten während der Volksversammlung davon ausgehen, 
daß Metellus, vielleicht auch noch andere namhafte Nobiles, in der Senats sitzung 
jedenfalls für eine Verweigerung der geforderten Eidesleistung eintreten und damit bei 
vielen Senatoren Anklang finden würden. Die sich damit abzeichnende Gefahr der Bil
dung einer breiten Abwehrfront gegen die von Saturninus geforderte Eidesleistung 
würde sich auch durch eine von Marius' Seite abgegebene Erklärung zugunsten der 
Eidesleistung nicht bannen lassen, eher im Gegenteil: Wenn Marius gleich bei diesem 
ersten Auftritt gegen Metellus Stellung bezog, so konnte diese Klärung der Fronten 
zwischen Gesetzesbefürwortern und -gegnern innerhalb des Senats für Metellus und 
seine Gesinnungsgenossen als Anstoß dienen, sich auf eigene Faust zusammenzutun 
und ihr weiteres Vorgehen in der Frage der Eidesverweigerung ohne Rücksicht auf die 
Haltung der Konsuln festzulegen. Die im Gesetz vorgesehenen fünf Tage hätten eine 
wohl hinreichende Frist zur Organisierung einer systematischen Kampagne geboten. 

Solchen Bestrebungen konnte Marius den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er 
sich in der ersten Sitzung selbst als Gegner der Eidesleistung deklarierte und sich damit 
- so mußte es zunächst scheinen - gewissermaßen zur Speerspitze der Eidesver
weigerer machte. All jene Senatoren, die die Eidesleistungsklausel des Ackergesetzes 
oder die gewaltsame Art seiner Durchsetzung ablehnten, ohne sich deswegen als mili
tante Saturninusgegner zu verstehen, konnten sich der Hoffnung hingeben, bei einer 
Verweigerung des Eides durch die Autorität des Konsuls gedeckt zu sein, andererseits 
hatten Metellus und seine Gesinnungsgenossen keine Handhabe, auf eigene Faust eine 
Gegenkampagne vom Zaun zu brechen. Als Marius dann fünf Tage später seine Kehrt
wende verkündete, war es für eine organisierte Gegenaktion zu spät. Unter den Druck 
einer sofortigen Entscheidung gestellt, folgten die Senatoren dem Beispiel des Kon
suls, auch die Gegner, denen Marius mit der Einfügung der TI VOIlOr; EO'n / cl1tlop eO'·tt 
vo,.wr;-Klausel eine goldene Brücke zum Nachgeben gebaut hatte , schlossen sich fast 
zur Gänze an. Metellus blieb mit seinem Widerstand allein. 

56 Grundsätzliche Zweifel an dem vor allem bei Plutarch (Mar. 28, 2) gezeichneten Bild 
eines in der Konfrontation mit erregten Volksmassen hilflosen und zur Ängstlichkeit 
neigenden Marius äußerte schon Passerini (0. Anm. 1) 112-118 (= Athenaeum 12 [1934] 
263-268). 
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Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, gewinnt Marius' Verhalten in der Eides
leistungs-Frage eine innere Logik, die auch ohne die Annahme eines durch äußeren 
Druck erzwungenen 'Umfallens' die Widersprüche in der Haltung des Konsuls 
verständlich machen kann. Nichts hindert uns daher, die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, daß Marius schon bei seinem ersten Senatsauftritt nach dem Beschluß von 
Saturninus' Ackergesetz nicht wirklich die Absicht hatte, den in dem Gesetz geforder
ten Eid zu verweigern, daß er vielmehr die Verweigerer-Pose nur aus politisch-takti
schen Gründen annahm, um sie dann zum gegebenen Zeitpunkt umso spektakulärer 
und wirkungsvoller fallen zu lassen. Zwar läßt sich diese Deutung aus der gegebenen 
Evidenz nicht mit absoluter Sicherheit beweisen, sie kann aber im Hinblick auf die 
angeführten Indizien unter den gegebenen Möglichkeiten vergleichsweise die größte 
Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen. 

So gesehen, erweist sich Marius' Zickzackkurs in der Frage der Eidesleistung auf 
das saturninische Ackergesetz tatsächlich als ein bewußt inszeniertes Täuschungs
manöver, das allerdings nicht, wie uns Appian und Plutarch Glauben machen wollen, 
auf die Person des Metellus, sondern auf die Vielzahl der in ihrer Haltung unsicheren 
Senatoren abzielte - und das dann auch tatsächlich zum gewünschten Erfolg geführt 
hat. 

Wir wollen nun abschließend noch einmal zum Ausgangpunkt unserer Überlegungen, 
der Betrachtung von Marius' Verhalten in der Eidesleistungs-Affäre im Kontext der 
politisches Situation des Jahres 100, zurückkehren und zu diesem Zweck die durch die 
obigen Überlegungen noch nicht gänzlich geklärte Grundsatzfrage stellen, was den 
Kimbernsieger überhaupt dazu veranlaßt haben kann, sich im Zusammenhang mit 
Saturninus' Ackergesetz derartig und in einer seinem Ansehen kaum zuträglichen 
Weise zu exponieren? 

Hier liegt es natürlich nahe, auf das oben schon angesprochene (S. 24) persönliche 
Interesse des Konsuls an der Realisierung des Ackergesetzes, das ja den Rahmen für 
eine angemessene Versorgung seiner Veteranen bieten sollte, zu verweisen. Dieser Ge
sichtspunkt ist für Marius zweifellos schwer ins Gewicht gefallen, aber es kommt 
meines Erachtens noch ein weiterer, speziell das Verhältnis zwischen Marius und Sa
turninus betreffender Umstand hinzu. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Kimbernsieger und der Volkstribun schon 
seit Saturninus' erstem Volkstribunat im Jahre 103 in enger Verbindung zueinander 
standen. Ihr Zusammenwirken war bereits bei der Versorgung der Veteranen von 
Marius' Numidienfeldzug57 und dann bei den Wahlkampagnen für die Magistraturen 
von 10258 und 10059 zum Tragen gekommen. 

Man darf feststellen, daß beide Seiten aus dieser Zusammenarbeit ihren Vorteil ge
zogen haben; auf der anderen Seite präsentiert sich die Verbindung zwischen Marius 
und Saturninus eher als eine politische Zweckgemeinschaft denn als eine auf gleichen 

57 Vir. ill. 73,1; dazu Cavaggioni (0. Anm. 1) 39-45. 
58 Plut. Mar. 14, 12f.; vgl. Liv. per. 67; dazu Cavaggioni (0. Anm. 1) 48-50. 
59 Liv. per. 67; Oros. 5, 17,3; Flor. 2,4,1; vgl. Plut. Mar. 28,1, 7f. und 29, 1; dazu 

Cavaggioni (0. Anm. 1) 94f. 
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Zielsetzungen beruhende dauerhafte Allianz. Beide Politiker verfolgten ihre eigenen 
politischen Projekte: Saturninus ging es darum, sich als 'popularer' Volkstribun in der 
Tradition der Gracchen zu profilieren, Marius dürfte eine seinen kriegerischen Leistun
gen adäquate informelle Vorrangstellung im Kreise der principes civitatis angestrebt 
haben60. Zu diesem Zweck war neben der durch Feldherrnruhm und Saturninusbündnis 
erlangten Popularität bei der breiten Masse auch die Akzeptanz bei Senat und Nobilität 
vonnöten, vor allem aber mußte Marius sich dazu als ein über den Parteien stehender 
Staatsmann von eigenem Gewicht erweisen. 

Gerade zu diesem Zweck konnte ihm das Manöver um die Eidesleistung dienen. 
Zum einen bot es ihm, indem er die Senatsmehrheit dazu brachte, seinem Meinungs
wandel zu folgen , eine Gelegenheit, sich als führender Staatsmann im Senat und Len
ker der Senatsentscheidungen zu präsentieren, zum anderen gab es ihm in Form der 
von ihm aufgebrachten n v6~o~ Eon / EtTCEP fon v6~o~-Klausel auch ein Druckmittel 
gegenüber Saturninus in die Hand. 

Es ist offenkundig, daß diese Klausel zwar den Interessen des Marius entsprach, 
nicht jedoch denen des Saturninus: Sie bot die Chance, die von dem Volkstribunen 
angepeilte Ackerverteilung in der Praxis durchgeführt zu sehen, ließ aber durch die 
implizite Infragestellung der Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit des Ackergesetzes 
auch die Möglichkeit einer Ungültigerklärung offen61 . Es mußte auch für die Zeitge
nossen auf der Hand liegen, daß damit gerade jener Effekt, auf den Saturninus mit der 
von ihm geforderten Eidesleistung abgezielt hatte, - die Bestätigung der Verbindlich
keit seines Gesetzes im Angesicht der senatorischen Opposition - zunichte wurde: 
Das Gesetzesprojekt blieb weiterhin angreifbar, seine Realisierung abhängig von der 
politischen Konjunktur - und damit von der Unterstützung des Marius. Wie bereits 
Badian erkannte, konnte unter diesen Umständen die von Marius eingeführte Eides
klausel als ein "Damoklesschwert" wirken, das Marius über den Häuptern des Saturni
nus und seiner Mitstreiter aufhing, zugleich war sie auch ein klares Signal an die Vete
ranen, daß das Schicksal ihrer Versorgung letztlich nicht in Saturninus', sondern in 
Marius' Händen liegen werde62. 

So gesehen, enthüllt sich hinter Marius' scheinbar widersprüchlichem und hilf
losem Verhalten ein nicht ohne taktisches Geschick, freilich auch mit moralischer 
Skrupellosigkeit verfochtenes Streben nach einer über die Kompetenzen des Konsul
amtes hinausreichenden und von der Gunst der widerstreitenden politischen Großgrup
pierungen unabhängigen Führungsposition im Staate. 

60 S. Reftner (0. Anm. 1) 109f. 
61 Man vergleiche das Vorgeben des Senats gegen die Gesetze des Livius Drusus im 

Jabre 91 (Cie. leg. 14; Asc . p . 68f. Clark), dazu F. Münzer , RE XIII 1 (1926) 873-875 s. v. 
Livius 18) und E. Gabba, Rome and Italy: The social war, in CAR 2IX 113. 

62 Badian (0. Anm . 3) 209 "Saturninus, witb bis friend Glaucia, bad sbown every sign 
of baving political aims and ambitions of his own ... now it was Saturninus and Glaucia 
who were collecting men from the countryside and were , in fact, leading Marius ' own 
veterans ... in the struggle for the veterans' right, inc1uding those of other armies: such 
servants were too dangerous for tbeir alleged master. Therefore the conditional oath - a 
sword of Damoc1es to be suspended over their heads, and areminder to the veterans that it 
was, after aIl, Marius with whom the final decision would rest ... ". 
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Im Kontext der polarisierten innenpolitischen Szene des Jahres 100 konnte sich 
dieses Streben nicht in einer klaren eigenständigen politischen Linie, sondern nur in 
einem schon für die Zeitgenossen befremdlichen Schwanken zwischen einer Fort
führung der Zusammenarbeit mit der Saturninusgruppe und einem Arrangement mit 
den konservativen Kräften des Senats niederschlagen, und diese Uneinheitlichkeit von 
Marius' Politik hat sich dann letztlich als nicht nur für die Ambitionen des Kimbern
siegers, sondern auch für seine Bewertung bei der Nachwelt als verderblich erwiesen: 
erschien er einem guten Teil der Überlieferung (nicht ganz zu Unrecht) als schlauer, 
machtbewußter Intrigant63 , so zeichnet die andere, vor allem durch Plutarchs Biogra
phie repräsentierte Richtung, das Bild eines von den Fallstricken der Politik über
forderten Haudegens, der sich aus Unbeholfenheit und Unerfahrenheit heraus jedem 
gerade auf ihn einwirkenden politischen Einfluß beugt, und die für das Konsulamt er
forderlichen Führerqualitäten völlig vermissen läßt64 . Diesem auch in der modernen 
Sekundärliteratur lange nachwirkenden65 Bild hat die neuere Forschung das Porträt 
eines in den Mechanismen römischen politischen Lebens versierten, gegebene Kon
stellationen zu seinem Vorteil nutzenden und zielbewußt, wenn auch letztlich erfolglos 
agierenden Politikers entgegengestellt66 . Die vorliegende Arbeit hofft, zu diesem dif
ferenzierteren Mariusbild einen weiteren kleinen Mosaikstein beigetragen zu haben. 
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63 Zu dieser Traditionslinie und ihren Vertretern unter unseren Quellenautoren vgl. 
Passerini (0. Anm. 1) 113-118 (= Athenaeum 12 [1934] 263-268). 

64 S. besonders Plut. Mar. 28, 2-4 und 30, 1-3. 
65 Am eindrucksvollsten wohl in Mommsens plastischer Charakterisierung des Marius 

als eines der Lebensart der stadtrömischen Aristokraten fremd gegenüberstehenden schlich
ten Landmannes und Soldaten (Th . Mommsen, Römische Geschichte, Berlin 91903, 189-
192; vgl. ebd. 204f.); s. weiters z.B. Robinson (0. Anm. 1) 51-54; De Dominici (0 . Anm. 
47) 157-160; Christ (0. Anm. 1) 168f. 

66 S. insbesondere Passerini (0. Anm. 1) passim, bes. 191-194 (= Athenaeum 12 
[1934] 377-379), E. Badian, Caepio and Norbanus, Historia 6 (1957) 342-344, Carney (0. 
Anm. 14) 7lf. und Evans (0. Anm. 1) passim, bes. 92f.; 138; 170-174. 


